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(54) Getarntes militärisches Objekt

(57) Das getarntes militärisches Objekt (1) trägt eine
ein Tarnmuster bildende Beschichtung, die durch einzel-
ne, von Hand aneinander gefügte Tarnelemente (2-9)
gebildet ist. Die Form der Tarnelemente (2-9) basiert auf
mindestens einem Quadrat gleicher Grösse, so dass die
Tarnelemente (2-9) entlang von im rechten Winkel zu-

einander verlaufenden, geraden Kanten nach einem vor-
gegebenen Tarnmuster mosaikartig lückenlos aneinan-
der fügbar sind. Die Tarnelemente können mehrschichtig
aus einer Magnetfolie, einer Zwischenschicht aus Iso-
liermaterial, einer Farbträgerfolie und einer einfarbigen
Farbschicht zusammengesetzt sein.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein getarntes militärisches
Objekt mit einer ein Tarnmuster aufweisenden, an der
Objektoberfläche anhaftenden, tarnenden Beschich-
tung.
[0002] Für die Herstellung, Mustergebung und Anbrin-
gung einer tarnenden Beschichtung oder Umkleidung an
einem Objekt sind durch die Patentliteratur verschiedene
Verfahren bekannt. Die Mustergebung mit zerstreuter
Verteilung von sich wiederholenden Bildelementen er-
folgt nach dem Tarnprinzip der zerrissenen Muster, und
ist dem Fachmann durch die Abkürzung DDP (Disrupted
Digital Pattern) bekannt. Ein Beispiel ist in der WO
2009023783 beschrieben und in der zahlreiche Litera-
turhinweise enthaltenden US D602,258 dargestellt. Ein
weiteres Beispiel für eine Mustergebung ist durch die US
2010088797 bekannt. Bei diesem werden gerade und
zueinander rechtwinklige Begrenzungen aufweisende
Musterelemente mit unterschiedlichen Farben, relativ
zueinander verdreht, im Siebdruck auf Folien oder Ge-
webe aufgebracht.
[0003] Die Bedruckung von Uniformstoffen nach dem
DDP-Tarnprinzip ist weit verbreitet. Ein entsprechender
Farb- und Musterauftrag direkt auf die Oberfläche von
Fahrzeugen, Flugzeugen, Schiffen und andere militäri-
sche Einrichtung stellt jedoch zu hohe Anforderungen an
die in geschlossenen Räumen auszuführende Spritz-
technik, um in Abhängigkeit von der Ausrichtung der be-
treffenden Oberfläche und dem Fliessverhalten der Far-
be, saubere Abgrenzungen zwischen den Musterfeldern
zu erzielen. Aus diesen Gründen werden solche Muster
nach fotografischen Vorgaben auf selbstklebende Kunst-
stofffolien gedruckt, wie sie an zivilen Fahrzeugen für
Werbezwecke an sich bekannt sind. Ein solches Bedruk-
ken stösst jedoch auf erhebliche Schwierigkeiten, wenn
die betreffenden Tarnmuster auch im Infrarotbereich
wirksam sein sollen, da die hierfür unter Bezeichnung
"Infrarot-Low emissivity" bekannten Tarnfarben, z.B. ent-
sprechend der DE3123754, ein schlechtes Fliessverhal-
ten aufweisen und folglich für die Aufbringung im Sieb-
oder Tampondruck ungeeignet sind.
[0004] Auch ist das Vorbereiten der Fahrzeugoberflä-
che, das formgerechte Zuschneiden und passgerechte
Aufbringen Solcher verhältnismässig grosser Tarnfolien
auf die strukturierte, Schraubenköpfe, Scharniere, Hebel
und Antennen u.dgl. aufweisende Oberfläche eines zu
tarnenden Fahrzeuges arbeitsintensiv und muss somit
durch hierfür spezialisierte Fachleute in Fabrikhallen
ausgeführt werden. Entsprechend ist auch eine Ände-
rung des Tarnmusters und der Farbgebung in Anpas-
sung an einen anderen Einsatzbereich des Fahrzeuges
sehr aufwendig.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
dargelegten Nachteile bei der Herstellung bekannter Ob-
jekttarnungen zu vermeiden und somit ein getarntes Ob-
jekt der eingangs genannten Art zu finden, dessen Tarn-
muster wesentlich einfacher herzustellen ist.

[0006] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungs-
gemäss dadurch, dass zumindest ein Teil der Beschich-
tung des zu tarnenden Objektes und deren Tarnmuster
durch einzelne, von Hand aneinander gefügte Tarnele-
mente gebildet ist.
[0007] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im
Folgenden an Hand der Zeichnungen beschrieben. Es
zeigt:

Fig.1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäss
getarnten militärischen Fahrzeuges und

Fig.2 eine Zusammenstellung von am Fahrzeug
nach Fig.1 verwendeten acht Formen von nach ein-
heitlichem Prinzip geformten Tarnelementen.

[0008] Für die Herstellung der Tarnung des Fahrzeu-
ges 1 nach Fig.1 wurden acht unterschiedliche, jeweils
einfarbige Tarnelemente 2 bis 9 in drei unterschiedlichen
Farben verwendet. Ihre Form ist nach einheitlichem Prin-
zip gebildet, indem jeweils eine quadratische Grundform
gleicher Grösse entsprechend derjenigen des kleinsten
Tarnelementes 2 vorgesehen ist. Eine solche Gruppe
von nach gleichem Prinzip geformten Elementen ist in
anderem Anwendungsbereich u.a. unter Bezeichnung
"Tetris" bekannt.
[0009] Die unter Berücksichtigung ihrer unterschiedli-
chen Farben erfolgende Auswahl, Anordnung und Aus-
richtung der Tarnelemente 2 bis 9 erfolgt nach dem ge-
nannten DDP-Tarnprinzip bzw. der Methode der aus zer-
rissenen Bildbestandteilen zusammengesetzten Tarn-
muster, ausgehend von einem Foto einer typischen Um-
gebung, in der sich das zu tarnende Fahrzeug bewegt
oder das zu tarnende Objekt positioniert ist.
[0010] Es wurde gefunden, dass bei Anwendung eines
nach dem diesem Tarnprinzip hergestellten Tarnmusters
verhältnismässig grosse Quadrate dieser Grundform der
Tarnelemente 2 bis 9 ausreichen, um für eine realistische
Beobachtungsdistanz eine ausreichende Tarnung zu er-
reichen. Somit können die von Hand am Fahrzeug an-
zubringenden Tarnelemente 2 bis 9 auf einer leicht zu
handhabenden Quadratgrösse basieren, deren Seiten-
länge im Bereich von 10 bis 20 cm und vorzugweise von
15 cm liegt, so dass die verwendeten Tarnelemente 2
bis 9 eine maximale Länge im Bereich von 40 bis 80 cm
aufweisen.
[0011] Die aufgrund der Schwarz-Graudarstellung in
Fig.1 nicht sichtbare, unterschiedliche Farbgebung der
Tarnelemente 2 bis 9 entspricht der Verwendung von an
sich bekannten Tarnfarben, die somit hinsichtlich Farb-
koordinaten, Glanzgrad, chemisch und physikalischem
Farbaufbau und Infrarotwirkung für die Tarnung optimale
Eigenschaften aufweisen.
[0012] Zuerst wird auf das zu tarnende Fahrzeug 1 ei-
ne Grundfarbe der Tarnung z.B. im Spritzverfahren auf-
gebracht. Diese Grundfarbe ist dem territorialen Einsatz-
bereich des Fahrzeuges 1 angepasst und ist somit bei-
spielsweise grün oder sandfarben. Danach werden die
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aufzubringenden Tarnelemente 2 bis 9 gemäss einer das
Tarnmuster entsprechend Fig.1 abbildenden Vorlage
einzeln am Fahrzeug angebracht. Dabei werden ent-
sprechend der Vorlage nur bestimmte Bereiche der Fahr-
zeugoberfläche durch Tarnelemente 2 bis 9 bedeckt, so
dass grössere Bereiche frei bleiben und einen Teil des
Tarnmusters bilden, der die Grundfarbe des Fahrzeuges
1 aufweist. Somit ist auch eine Nachrüstung der Tarnung
von älteren Fahrzeugen direkt auf deren ursprünglichen
Grundfarbe möglich.
[0013] Die einfarbige Ausführung der Tarnelemente 2
bis 9 hat bei deren Herstellung den grossen Vorteil, dass
aufwendige Verfahren der Spritztechnik oder Siebdruck-
technik vermieden werden, denn der einfarbige Farbau-
ftrag auf eine von einer Rolle abwickelbaren Trägerfolie
kann auf herkömmliche Weise z.B. durch Aufspritzen
oder mittels einer Farbrolle erfolgen. Die Tarnelemente
2 bis 9 werden anschliessend aus solchem einfarbigen
folienmaterial entsprechend ihrer jeweiligen Form aus-
geschnitten oder ausgestanzt.
[0014] Die unterschiedlichen Bildbestandteile entste-
hen somit vor dem mosaikartigen Zusammensetzen der
Tarnelemente 2 bis 9 zu einem Tarnmuster durch Aus-
stanzen aus einem einfarbig hergestellten Folienmaterial
der jeweils betreffenden Farbe. Bei Verwendung von vier
Farben für die Musterbestandteile von z.B. schwarz,
grün, braun und grau, von denen eine die Grundfarbe
des Fahrzeuges bildet, sind somit drei Gruppen von je-
weils acht Tarnelementen 2 bis 9 für die Tarnbeschich-
tung vorzusehen.
[0015] Das einfarbig beschichtete Folienmaterial für
die Herstellung der Tarnelemente 2 bis 9 hat an seiner
Unterseite eine für Haftfolien übliche Klebeschicht, so
dass die daraus geformten Tarnelemente 2 bis 9 mit die-
ser direkt auf der zu tarnenden Oberfläche des Fahrzeu-
ges 1 befestigt werden können und sich auch wieder von
ihr abziehen lassen.
[0016] Für die Tarnung von metallischen Oberflächen,
wie z.B. gepanzerten Fahrzeugen, kann die Befestigung
von Tarnelemente 2 bis 9 auch magnetisch erfolgen, in-
dem das zuvor beschriebene Folienmaterial mittels sei-
ner Klebeschicht auf eine Magnetfolie aufgebracht wird.
Auf solche Weise hergestellte Tarnelemente 2 bis 9 las-
sen sich folglich auch im Einsatzbereich eines militäri-
schen Fahrzeuges 1 nachrüsten und auch für eine Wie-
derverwendung wieder ablösen.
[0017] Für Tarnungen, die ebenfalls im Infrarotbereich
wirksam sein sollen, können die erfindungsgemässen
Tarnelemente 2 bis 9 zusätzlich mit einer hierfür bekann-
ten Infrarotfarbe (IR low emissivity Farbe) bemalt wer-
den.
[0018] Zusätzlich können die erfindungsgemässen
Tarnelemente 2 bis 9 eine Zwischenschicht aus einem
thermisch isolierenden Material aufweisen. Kombiniert
mit einer solchen Infrarotfarbe verbessern solche ther-
misch isolierenden Tarnelemente 2 bis 9 die Wirksamkeit
der Infrarottarnung für die Bereiche der Fahrzeugober-
fläche, an denen erhöhte Temperaturen z.B. aufgrund

der Wärmeabstrahlung eines Fahrzeugmotors auftreten.
[0019] In weiterer Ausführungsform der Erfindung kön-
nen für eine Verstärkung der Tarnwirkung zusätzliche
Tarnelemente 10, z.B. in kleinerer Grösse, nach einem
zusätzlichen, vorgegebenen Tarnmuster auf der Fahr-
zeugoberfläche befestigt sein.

Patentansprüche

1. Getarntes militärisches Objekt mit einer ein Tarnmu-
ster aufweisenden, an der Objektoberfläche anhaf-
tenden, tarnenden Beschichtung, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein Teil der Beschichtung
des zu tarnenden Objektes (1) und deren Tarnmu-
ster durch einzelne, von Hand aneinander gefügte
Tarnelemente (2-9) gebildet ist.

2. Getarntes Objekt nach Anspruch 1, dadurch dass
die Tarnelemente (2-9) lückenhaft angeordnet sind,
so dass die Oberfläche des zu tarnenden Objektes
(1) einen Teil des Tarnmusters bildet.

3. Getarntes Objekt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Tarnelemente (2-9) je-
weils einfarbig sind und in mindestens zwei unter-
schiedlichen Farben vorhanden sind.

4. Getarntes Objekt nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Form der
Tarnelemente (2-9) aus mindestens einem Quadrat
gleicher Grösse gebildet ist, so dass die Tarnele-
mente (2-9) entlang von im rechten Winkel zueinan-
der verlaufenden, geraden Kanten nach einem vor-
gegebenen Muster lückenlos aneinander fügbar
sind.

5. Getarntes Objekt nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass Tarnelemente (2-9) unter-
schiedlicher Form und Grösse vorhanden sind und
ihre Form, ausgehend von einer minimalen Tarnele-
mentengrösse (2) eines Quadrates, einer Aneinan-
derfügung von bis zu vier Quadraten einheitlicher
Grösse entspricht.

6. Getarntes Objekt nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Tarnmuster acht nach
Form und Grösse unterschiedliche Tarnelemente
(2-9) aufweist.

7. Getarntes Objekt nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eini-
ge der Tarnelemente (2-9) eine thermisch isolieren-
de Zwischenschicht aufweisen

8. Getarntes Objekt nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Tarnele-
mente (2-9) eine Infrarot-Tarnfarbe aufweisen.
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9. Getarntes Objekt nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Tarnele-
mente (2-9) über eine von der Objektoberfläche ab-
lösbare Haftschicht am Objekt befestigt sind.

10. Getarntes Objekt nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tarnelemente (2-9) über
eine magnetisch wirkende Innenschicht an einer me-
tallischen Oberfläche des Objektes (1) austauschbar
befestigt sind.

11. Tarnelement für die Tarnung eines militärischen Ob-
jekts nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass es einfarbig eine Infrarot-
Tarnfarbe aufweist und seine Form aus mindestens
einem Quadrat gleicher Grösse, mit einer Seitenlän-
ge von maximal 20 cm gebildet ist, so dass es an
gleichartig geformte Tarnelementen (2-9) entlang
von im rechten Winkel zueinander verlaufenden, ge-
raden Kanten zur Ausbildung eines Tarnmusters an-
fügbar ist.

12. Tarnelement nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es eine Zwischenschicht aus einem
thermisch isolierenden Material aufweist.
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